
Stadt Wörth a.d.Donau 
 

 

 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Bauausschusses vom 21.07.2022 
 

 

 
Ort:  

Bürgerhaus Ludwigstraße 7, Bürgersaal 
 

 
Beginn:  

18.20 Uhr 
 

 
Vorsitzender: 
 

 
1.Bürgermeister Josef Schütz  

Anwesend: Franz Wittmann jun. (i.V. Beate Ostermeier) 
Christian Kaiser 
Gerhard Schmautz 
Ekkehard Hollschwandner 
Harald Dietlmeier 

 
 
 
Entschuldigt: 
 

Beate Ostermeier 

Schriftführer: 
 

Markus Götz 

Sonstige Verhandlungsteilnehmer: 
 

-- 
 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 13.07.2022 ordnungsgemäß eingeladen worden 

ist; 
 
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 13.07.2022 ortsüblich 

bekannt gemacht worden ist; 
 
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. 
 
Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen: 
 



Lfd. 
Nr. 

Sitzung des Bauausschusses 
 

Vortrag – Beratung - Beschluss 
 

 2 

 

  
Öffentlicher Sitzung 

  
Mit der Niederschrift zur öffentlichen Bauausschusssitzung vom 09.06.2022 
besteht Einverständnis.  

 
1 

 
Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Einzelhandelsgeschäftes 
Fl.Nr. 787/5 und 794/4 Gemarkung Wörth a.d.Donau/ Bahnhofstraße 2 
 
Das Vorhaben (BA 59/2022) liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Alter 
Bahnhof“, hier im Geltungsbereich des laufenden Bauleitplanungsverfahrens zur 
vorhabenbezogenen und partiellen 2. Änderung. 
 
Das Änderungsverfahren wird Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt, dabei im beschleunigten Verfahren. Die Entwurfsunterlagen 
der Bebauungsplanänderung befinden sich derzeit in der 2. Öffentlichen Auslegung 
und einer weiteren Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange.  
 
Geplant ist der Bau eines großflächigen Einzelhandelsgeschäftes zur Versorgung 
mit Gütern des täglichen Bedarfs. Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen der 
in Vorbereitung stehenden 2. Änderung, die im Bereich des Vorhabens ein 
Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel (SO) festsetzen soll.  
 
Die Planreife gemäß § 33 Abs. 3 BauGB wird festgestellt. Danach kann ein 
Vorhaben vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
zugelassen werden, wenn die in § 33 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 
BauGB wurde bereits durchgeführt und. Nach Maßgabe von § 4 a erfolgt derzeit 
eine weitere, zweite öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung bis 
einschließlich 17.08.2022. Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen der 2. 
Änderung nicht entgegen. Der Antragsteller wird die Festsetzungen für sich und 
seine Rechtsnachfolger schriftlich anerkennen (gegenüber der 
Baugenehmigungsbehörde). 

 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
5  :  1  Stimmen 
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Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage - Fl.Nr. 799/15 TF 1 Gemarkung Wörth a.d.Donau/ hinter 
Osterbachstraße 14 
 
Das Vorhaben (BA 61/2022) befindet sich innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Wörth, Gebietscharakter Mischgebiet (MI). 
 
Es ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage geplant. 
 
Die immissionsschutzrechtlichen Belange (Schallschutz) sind von der 
Baugenehmigungsbehörde zu prüfen.  
 
Das Vorhaben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung muss über die Grundstücke Fl.Nr. 798/49 und 799/32 erfolgen 
(Hinterlieger) und ist über die Eintragung entsprechender Dienstbarkeiten dinglich 
zu sichern.  
 
Die für die Erschließung anfallenden Kosten sind, auch auf den öffentlichen 
Flächen, vom Antragsteller zu tragen.  
 
Mit Bescheid vom 27.04.2022 wurde der Bauvoranfrage für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage zugestimmt. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
6  :   0  Stimmen 
 

 
3 

 
Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage - Fl.Nr. 799/15 TF 2 Gemarkung Wörth a.d.Donau/ hinter 
Osterbachstraße 14 
 
Das Vorhaben (BA 62/2022) befindet sich innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Wörth, Gebietscharakter Mischgebiet (MI). 
 
Es ist die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage geplant. 
 
Die immissionsschutzrechtlichen Belange (Schallschutz) sind von der 
Baugenehmigungsbehörde zu prüfen.  
 
Das Vorhaben fügt sich in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
 
Die Erschließung muss über die Grundstücke Fl.Nr. 798/49 und 799/32 erfolgen 
(Hinterlieger) und ist über die Eintragung entsprechender Dienstbarkeiten dinglich 
zu sichern.  
 
Die für die Erschließung anfallenden Kosten sind, auch auf öffentlichen Flächen, 
vom Antragsteller zu tragen.  
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Mit Bescheid vom 27.04.2022 wurde der Bauvoranfrage für die Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Doppelgarage zugestimmt. 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
6  :   0  Stimmen 
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Verlängerung Bauvoranfrage über Errichtung eines Wohnhauses mit 
Doppelgarage - Fl. Nr. 282/4 Gemarkung Oberachdorf/ Mühlstraße 5 
 
Beantragt wird die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vorbescheides vom 
14.09.2009 für den Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage (1. 
Verlängerung: 24.09.2012, 2. Verlängerung: 18.09.2014, 3. Verlängerung: 
05.08.2016, 4. Verlängerung: 16.10.2018, 5. Verlängerung: 21.07.2020). 
 
Die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse haben sich seit Erteilung des 
Vorbescheides nicht geändert.  
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
6  :   0  Stimmen 
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Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Wohn- und 
Geschäftshauses - Fl.Nr. 787/5 u. 794/4 TF Gemarkung Wörth a.d.Donau/ 
Bahnhofstraße 2 
 
Das Vorhaben (BA 59/2022) liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Alter 
Bahnhof“, hier im Geltungsbereich des laufenden Bauleitplanungsverfahrens zur 
vorhabenbezogenen und partiellen 2. Änderung. 
 
Das Änderungsverfahren wird Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt, dabei im beschleunigten Verfahren. Die Entwurfsunterlagen 
der Bebauungsplanänderung befinden sich derzeit in der 2. Öffentlichen Auslegung 
und einer weiteren Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange.  
 
Geplant ist der Bau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Das Vorhaben 
entspricht den Festsetzungen der in Vorbereitung stehenden 2. Änderung, die im 
Bereich des Vorhabens ein urbanes Gebiet (MU) festsetzen soll.   
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Die Planreife gemäß § 33 Abs. 3 BauGB wird festgestellt. Danach kann ein 
Vorhaben vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
zugelassen werden, wenn die in § 33 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 bezeichneten 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 
BauGB wurde bereits durchgeführt und. Nach Maßgabe von § 4 a erfolgt derzeit 
eine weitere, zweite öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung bis 
einschließlich 17.08.2022. Das Vorhaben steht den künftigen Festsetzungen der 2. 
Änderung nicht entgegen. Der Antragsteller wird die Festsetzungen für sich und 
seine Rechtsnachfolger schriftlich anerkennen (gegenüber der 
Baugenehmigungsbehörde). 
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
6   :   0  Stimmen 
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Antrag auf Nutzungs- und Fassadenänderung eines Wohn- und 
Geschäftshauses - Fl.Nr. 143 Gemarkung Wörth a.d.Donau/ Marktplatz 2 
 
Das Vorhaben (BA 69/2022) liegt innerhalb des zusammenhängend bebauten 
Ortes Wörth, in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet (§ 142 BauBG), 
sowie im Geltungsbereich der Baugestaltungs- und Werbeanlagensatzung der 
Stadt Wörth.  
 
Es ist geplant, das bestehende Wohn- und Geschäftshaus in Nutzung und Fassade 
zu ändern.  
 
Eine Stellungnahme des Büro Dömges vom 01.03.2022 liegt vor. Die 
Außengestaltung wird als Verbesserung betrachtet.  
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
6 :   0  Stimmen 
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Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau von acht Einfamilienhäusern 
Parzelle 4.01 - 4.08 - Baugebiet Am Brand/ Gemarkung Wörth 
 
Die Parzellen 4.01 – 4.08 sind derzeit Teil des Flurstücks 603/31 und noch nicht 
amtlich vermessen. 
 
Das Vorhaben (BA 71/022) liegt im Geltungsbereich des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes „Am Brand“ in einem allgemeinen Wohngebiet (WA). 
 
Geplant ist der Bau von acht Einfamilienhäusern.  
 
Das Vorhaben entspricht nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes. 
 
Es liegt ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
mit Begründungen vor, wie folgt: 
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Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird unter Befreiung von den Festsetzungen 
Abgrabungen/Aufschüttungen, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
5 :   0  Stimmen 
 
Stadtratsmitglied Dietlmeier enthält sich aufgrund persönlicher Beteiligung der 
Beratung und Beschlussfassung. 
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Antrag auf Vorbescheid für den Neubau eines Mehrgenerationenhauses 
(Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung) - Fl.Nr. 427 Gemarkung Zinzendorf/ 
Hof 1a 
 
Das Vorhaben (BA 73/2022) liegt im Außenbereich.  
 
Es ist geplant, ein Mehrgenerationenhaus (Einfamilienwohnhaus mit 
Einliegerwohnung) zu errichten.  
 
Das Vorhaben fügt sich ein.  
 
Die Kosten der Erschließung sind vom Bauwerber zu tragen.  
 
Beschluss: 
 
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
  
 6   :   0  Stimmen 
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Informationen / Anfragen und Bekanntgaben 
 
Keine 

 
 
 
 
 
Josef Schütz        Markus Götz  
1. Bürgermeister        Schriftführer 


